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Newsletter 2 | Steinhoff International Holdings N.V. 

 

Aktuelle Ereignisse 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen 

Steinhoff International Holdings N.V. (Steinhoff) zukommen lassen. 

 

 

Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben 

 

Steinhoff hat bekannt gegeben, dass die ordentliche Hauptversammlung auf 

unbestimmte Zeit verschoben wird. Ursprünglich war diese für den 16.03.2023 

vorgesehen. Angeblich müssten zuvor bestimmte behördliche Bestätigungen 

eingeholt werden. Welche Dokumente das betrifft und was genau eingeholt werden 

soll, hat Steinhoff nicht mitgeteilt.  

 

 

Bevollmächtigung erst nach Einberufung / Dauervollmacht  

 

Uns erreichen derzeit zahlreiche Anfragen von Investoren, die der SdK für die 

Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten. Wir können leider erst nach 

erfolgter Einberufung der Hauptversammlung die genauen Details mitteilen, wie die 

SdK bevollmächtigt werden kann. In der Einladung kann die Gesellschaft z. B. 

bestimmte Formvorschriften vorgeben, sodass die Einholung von Vollmachten zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist.  

 

Viele Anleger haben der SdK eine sogenannte Dauervollmacht zur Stimmrechts-

vertretung erteilt. Das entsprechende Formular ist kostenlos unter https://sdk.org/

leistungen/stimmrechtsvertretung abrufbar. Mit der Dauervollmacht können Sie die 

SdK bis auf Widerruf das Stimmrecht aus den jeweils im Depot befindlichen 

Inhaberaktien in den Hauptversammlungen der Gesellschaften ausüben lassen. 

Allerdings ist die Dauervollmacht im Verfahren Steinhoff nicht gültig, da diese nur 

für deutsche Gesellschaften greift. Daher ist eine eigenständige Vollmacht für das 

Verfahren Steinhoff erforderlich. Wir würden uns dennoch sehr freuen, wenn Sie 

der SdK für die Hauptversammlungen anderer Gesellschaften eine kostenlose 

Dauervollmacht erteilen und damit das Stimmgewicht und die Arbeit der SdK 

unterstützen würden.  

 

 

Kooperation mit spezialisierter Insolvenzrechtskanzlei in den Niederlanden 

 

Derzeit befinden wir uns in fortlaufenden Gesprächen mit auf das Insolvenzrecht in 

den Niederlanden spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien und einem Financial 

Advisor, um eine bestmögliche Investorenvertretung erreichen zu können. Leider 

haben bereits einige Kanzleien das Mandat aufgrund von Interessenskonflikten 
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ablehnen müssen. Diese Kanzleien sind bzw. waren teilweise für Gläubiger der 

Gesellschaft tätig und können daher die Interessen der Aktionäre nicht konfliktfrei 

vertreten. Sobald uns hier eine Mandatszusage vorliegt, werden wir darüber 

gesondert informieren.  

 

 

SdK-Schreiben an die Geschäftsführung 

 

Die SdK hat ein Schreiben an die Geschäftsführung von Steinhoff, insbesondere 

Herrn Louis du Preez und Herrn de Klerk erstellt, in dem unsere wesentlichen 

Kritikpunkte am geplanten Sanierungsvorschlag vom 15.12.2022 dargestellt und 

zahlreiche Fragen gestellt werden. Zudem wird die Gesellschaft aufgefordert, 

zeitnah weitere Details zum Sanierungsplan zu veröffentlichen und unsere Fragen 

im Vorfeld einer Hauptversammlung öffentlich zu beantworten. Aus unserer Sicht 

ist dies nötig, damit sich die Aktionäre bereits im Vorfeld über die Angemessenheit 

des Sanierungsplans Gedanken machen können. Eine Entscheidung über die 

Zustimmung zu einem so weitreichenden Sanierungsplan in einer so komplexen 

Sache kann nicht in wenigen Tagen oder gar im Wege einer wenige Stunden 

andauernden Hauptversammlung getroffen werden. Hierzu bedarf es eines 

ausreichenden Zeitraums zur Prüfung der Vorschläge. 

 

Das Schreiben der SdK ist für alle Anleger unter www.sdk.org/steinhoff abrufbar. 

Sobald uns hierzu eine Rückmeldung vorliegt, werden wir ebenfalls darüber 

berichten.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 08.02.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Aktien des Emittenten! 

http://www.sdk.org/steinhoff
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